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Durchführungsbestimmung zur Richtlinie zur Gewährung des Dresden-Passes für Einwohnerinnen und Ein­
wohner der Landeshauptstadt Dresden (Richtlinie Dresden-Pass) vom 11. Juli 2023 

hier: Änderung des Bestätigungsverfahrens nach Anlage 1 Abschnitt 1, Nr. 2 Abs. 1, Satz 2 und Nr. 4 Abs. 1, 
Satz 2 (Einholung von Zustimmungs- und Gültigkeitsvermerken beim Sozialamt zum Bezug von Deutschland­
ticket und Abo-Monatskarten) 

Teil 1: Geänderte Regelung 

Die Einholung des Zustimmungs- und Gültigkeitsvermerkes beim Sozialamt zum Ticketbezug (Abo0Monatskarte 

und Deutschlandticket) bei der DVB AG ist nicht notwendig. Die DVB AG wird ermächtigt nach Vorlage eines 

gültigen Dresden-Passes bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer Tickets auszureichen und entsprechende Ver­

träge zu schließen. Bei nicht vorgelegten Dresden-Pässen wird zwischen Sozialamt und DVB AG eine Regelung 

vereinbart, welche einen Abgleich der Gültigkeit unter Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben erlaubt. 

Teil 2: Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Regelung gilt unbefristet und tritt mit Neufassung der Richtlinie Dresden-Pass außer Kraft. 
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